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Die Bürgschaftsbanken sind Selbsthilfeeinrichtungen der Wirtschaft zum Zwecke der Mittelstands-förderung. 
Durch ihre zeitlich begrenzten Bürgschaften für Unternehmen oder Existenzgründer (nachfolgend auch „Lea-
singnehmer“; „Kreditnehmereinheit“ bzw. „Gruppe verbundener Kunden“ oder „Antragsteller“ genannt) können 
fehlende oder nicht ausreichende Sicherheiten ersetzt bzw. ergänzt werden. Die Ausfallbürgschaften der Bürg-
schaftsbanken werden durch die vom Programm der Europäischen Union für Wettbewerbsfähigkeit von Un-
ternehmen und für kleine und mittlere Unternehmen (COSME) bereitgestellte Rückgarantie (Rückgarantie) 
und den im Zusammenhang mit dem Investitionsplan für Europa begründeten Europäischen Fonds für strate-
gische Investitionen (EFSI) ermöglicht (nachstehend auch COSME-Rahmenprogramm). Zweck des EFSI ist 
die Unter-stützung bei der Finanzierung und Umsetzung produktiver Investitionen in der Europäischen Union 
und die Sicherstellung eines besseren Zugangs zu Finanzierungen. Für das Bürgschaftsverhältnis gelten die 
besonderen Bestimmungen der Bürgschaftserklärung sowie diese Allgemeinen Bürgschaftsbestimmungen 
COSME Leasing; diese Allgemeinen Bürgschaftsbestimmungen COSME Leasing gelten zudem für die zu 
verbürgenden Leasingverträge der Leasinggesellschaften (nachstehend jede eine Leasinggesellschaft). 

I. ALLGEMEINE REGELUNGEN

1. Zweckbestimmung „COSME-Vorausset-
zungen“

Allgemein
(1) Die Bürgschaftsbank Mecklenburg-Vorpom-

mern – im folgenden Bürgschaftsbank ge-
nannt – übernimmt zur Förderung der mittel-
ständischen Wirtschaft gegenüber der Lea-
singgesellschaft zeitlich begrenzte Ausfall-
bürgschaften zur Unterstützung von Leasing-
verträgen (jeder ein Leasingvertrag), wel-
che die Leasinggesellschaft mit kleinen und
mittleren Unternehmen (KMU) als Leasing-
nehmer (jeder ein Leasingnehmer) ab-
schließt.

(2) Sowohl Leasinggesellschaft als auch Lea-
singnehmer sichern mit Unterzeichnung des
Leasingantrags zu und verpflichten sich, da-
für Sorge zu tragen, dass zu jeder Zeit wäh-
rend des Bestehens der Rückgarantie die An-
forderungen unter dem COSME Rahmen-
programm, dieser Bürgschaftsbedingungen
und insbesondere die folgenden Förderfähig-
keitskriterien erfüllt sind:

Förderfähigkeitskriterien Leasing-Ge-
schäft

(3) 
(a) Jeder zu verbürgende Leasingvertrag muss:

(i) einen festen Zahlungsplan aufweisen und
muss der Finanzierung von Sachanlagen,
des immateriellen Anlagevermögens
und/oder von Gegenständen des Umlauf-
vermögens des Leasingnehmers dienen;

(ii) die Anforderungen für Finanzierungslea-
sing unter den anwendbaren Rechnungs-
legungsstandards des Leasingnehmers
erfüllen;

(iii) eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten und
eine Maximallaufzeit von 120 Monaten
aufweisen;

(iv) auf Euro lauten.
(b) Ein zu verbürgender Leasingvertrag darf

(i) einen Gegenstandswert von EURO
150.000,00 nicht überschreiten und

(ii) nicht mittelbar oder unmittelbar ganz
oder teilweise durch öffentliche Mittel (z.B.
Rückbürgschaften des Bundes oder eines
Bundeslandes) finanziert worden sein.

(c) Für Leasingverträge, welche die Leasingge-
sellschaft bereits vor Eingang des Bürg-
schaftsantrags bei der Bürgschaftsbank wirk-
sam eingegangen ist, werden nachträglich
keine Ausfallbürgschaften übernommen.

Förderfähigkeitskriterien Leasingnehmer
(4) 

(a) Beim Leasingnehmer muss es sich um ein
KMU mit Sitz in der Bundesrepublik Deutsch-
land handeln. Ziffer 6(5) (Kündigung verbürg-
ter Leasingverträge) bleibt hiervon unberührt.

(b) Über das Vermögen des Leasingnehmers
darf kein Insolvenzverfahren anhängig sein
und es dürfen die Voraussetzungen zur Eröff-
nung eines Insolvenzverfahrens über das
Vermögen des Leasingnehmers nicht erfüllt
sein.

(c) Der Leasingnehmer darf sich mit Zahlungen
(gleich unter welchen Vereinbarungen) nicht
im Rückstand befinden.

Ausschlusskriterien
(5) Nicht gefördert werden:

(a) Leasingnehmer und Leasinggesellschaften,
die Produktions-, Handels- oder andere Tä-
tigkeiten ausüben, die gemäß deutscher, eu-
ropäischer und internationaler Vorschriften
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sowie der Charta der Grundrechte der Euro-
päischen Union und der Europäischen 
Charta für Menschenrechte ungesetzlich 
sind; 

(b) Leasingnehmer und Leasinggesellschaften,
die schwerpunktmäßig in bestimmten Berei-
chen tätig sind, insbesondere:
(i) der Produktion und dem Handel von Ta-

bak und destillierten alkoholischen Ge-
tränken und artverwandten Produkten;

(ii) der Produktion und dem Handel von Waf-
fen und Munition jeglicher Art und deren
Handel außerhalb ausdrücklicher Grunds-
ätze der Europäischen Union;

(iii) Spielbanken und artverwandten Einrich-
tungen;

(iv) der Forschung, Entwicklung oder techni-
sche Anwendungen im Bereich der Infor-
mationstechnologie, die auf die weiteren
in diesem Unterabschnitt (b) genannten
Bereiche, auf Internetglückspiel oder -
spielbanken oder Pornographie gerichtet
oder zum unzulässigen Zugang zu elekt-
ronischen Datennetzwerken oder zum un-
zulässigen Download von Daten bestimmt
sind; oder

(v) der Forschung und Entwicklung von gene-
tisch veränderten Organismen sowie des
Klonens von Menschen;

(c) Leasinggesellschaften und Leasingnehmer,
die bzw. deren rechtsgeschäftlich oder ge-
setzlich Vertretungs-/Handlungsberechtigte
(i) wegen Betruges, Korruption oder einer

sonstigen rechtswidrigen Handlung verur-
teilt worden sind oder gegen die ein ent-
sprechendes Verfahren anhängig ist;

(ii) in der von der Europäischen Kommission
gemäß Verordnung (EG, Euratom) Nr.
1302/2008 erstellten zentralen Aus-
schlussdatenbank gelistet sind; oder

(iii) an einer kriminellen Organisation beteiligt
sind.

(d) Ausgeschlossen ist außerdem die Verbür-
gung von Leasingverträgen mit Leasingneh-
mern zur Sanierung der Finanzverhältnisse.

2. Art und Umfang der Ausfallbürgschaft
(1) Bei der von der Bürgschaftsbank vergebenen

Bürgschaft (nachfolgend Bürgschaft oder
Ausfallbürgschaft genannt) handelt es sich
um eine Ausfall- und Höchstbetragsbürg-
schaft unter Beachtung der Bestimmungen
über die Kreditnehmereinheit bzw. Gruppe
verbundener Kunden im Sinne von KWG und

CRR sowie unter Beachtung der spezifi-
schen, in Ziffer 1 (Zweckbestimmung 
„COSME Voraussetzungen“) genannten Vo-
raussetzungen.  

(2) Die Ausfallbürgschaft erstreckt sich auf
höchstens 70 % des Barwertes der Leasing-
forderungen (abgezinste Entgeltforderung).
Der Barwert entspricht höchstens dem Netto-
kaufpreis des Leasinggutes. Er verringert
sich jeweils um die Teile des geleisteten Lea-
singentgelts, die laut Zahlungsplan zur Amor-
tisation des Nettokaufpreises des Leasing-
gutes bestimmt sind. Der Barwert der jeweili-
gen Leasingforderungen ergibt sich aus einer
Tabelle (Barwerttabelle), die Bestandteil der
Bürgschaftserklärung ist.

(3) Der Maximalbetrag der Leasingforderung für
die eine Bürgschaft übernommen wird, darf
EURO 150.000,00 nicht überschreiten. Die
Summe aller unter COSME übernommenen
Bürgschaften für einen Leasingnehmer darf
EURO 150.000,00 nicht überschreiten.

(4) Zinsen und Provisionen, sonstige Verzugs-
schäden, Zinses-, Stundungs-, Provisions-,
Straf- und Überziehungszinsen, Bearbei-
tungsgebühren, Bürgschaftsprovisionen und
Prüfungskosten sind von der Ausfallbürg-
schaft nicht erfasst und dürfen auch nicht mit-
telbar in die Ausfallberechnung einbezogen
werden. Die Bürgschaft bezieht sich immer
(direkt oder indirekt) auf die gesamte Haupt-
forderung des Leasingvertrags; Teilbeträge
werden nicht verbürgt. Der Leasingvertrag
und die Bürgschaft lauten zwingend auf
EURO; Fremdwährungsgeschäfte werden
nicht verbürgt.

(5) Wird die von der Bürgschaftsbank verbürgte
Leasingfinanzierung für den vorgesehenen
Zweck nicht in voller Höhe in Anspruch ge-
nommen, vermindert sich der Ausfallbürg-
schaftshöchstbetrag entsprechend dem ur-
sprünglich vorgesehenen Verhältnis zwi-
schen verbürgtem und nichtverbürgtem An-
teil.

3. Bürgschaftsprovision
(1) Die Bürgschaftsprovision wird mit dem Zu-

gang der Bürgschaftserklärung bei der Lea-
singgesellschaft fällig und ist von dieser auf
das von der Bürgschaftsbank genannte
Konto per Überweisung zu zahlen. Die Bürg-
schaftsprovision richtet sich nach dem zum
Zeitpunkt des Antragseingangs bei der Bürg-
schaftsbank gültigen Konditionenrechner,
der im Internet unter
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www.leasing-buergschaft.de und in den Ge-
schäftsräumen der Bürgschaftsbank abrufbar 
ist. 

(2) Die Leasinggesellschaft stimmt einer elektro-
nischen Rechnungsstellung zu.

4. Wirksamkeit der Ausfallbürgschaft
Die Ausfallbürgschaft wird erst mit Zugang der 
Bürgschaftserklärung – schriftlich oder in Textform 
– bei der Leasinggesellschaft sowie der Erfüllung
sämtlicher in der Bürgschaftserklärung genannten
Bedingungen (§ 158 BGB) wirksam. Die Verpflich-
tung zur Zahlung der Bürgschaftsprovision bleibt
davon unberührt.

5. Verrechnung, Rückstände
(1) Das Verhältnis zwischen dem verbürgten und

dem nicht verbürgten Teil einer Leasingforde-
rung ist für die Aufteilung zu verrechnender
Beträge (Kosten, Leasingraten, Verwer-
tungserlöse etc.) maßgeblich.

(2) Leasingraten gelten im Verhältnis zur Bürg-
schaftsbank als geleistet, wenn die Leasing-
gesellschaft der Bürgschaftsbank nicht spä-
testens zwei Monate nach Fälligkeit den Leis-
tungsverzug mitteilt.

(3) Hat die Leasinggesellschaft weitere Leasing-
forderungen gegen den Leasingnehmer im
eigenen Obligo (sonstige Leasingforderun-
gen) und erbringt der Leasingnehmer nur
Teilleistungen auf fällige Leasingraten, gelten
diese als anteilig auf die verbürgten Leasing-
verträge und die sonstigen Leasingforderun-
gen angerechnet. Dies gilt auch für Zahlun-
gen aufgrund von Gehaltsabtretungen, Pfän-
dungen und Zahlungen Dritter zugunsten des
Leasingnehmers.

6. Kündigung verbürgter Leasingverträge
Die Bürgschaftsbank ist berechtigt, die Kündigung 
eines verbürgten Leasingvertrags aus wichtigem 
Grund zu verlangen. Ein wichtiger Grund ist insbe-
sondere gegeben, wenn:  
(1) sich für die Bürgschaftsvergabe wesentliche

Angaben des Leasingnehmers im Bürg-
schaftsantrag als unrichtig oder unvollständig
erweisen, zum Beispiel:
 Angaben des Leasingnehmers über die

im Bürgschaftsantrag bezeichneten sub-
ventionserheblichen Tatsachen,

 Angaben zur Beurteilung der Erfüllung der
in Ziffer 1 (Zweckbestimmung „COSME-
Voraussetzungen“) genannten Voraus-
setzungen;

(2) sich der Leasingnehmer mit der Zahlung der
vereinbarten Leasingraten auf verbürgte Lea-
singverträge länger als zwei Monate in Ver-
zug befindet;

(3) der Leasingnehmer wesentliche Pflichten
verletzt, z.B. gegen die Leasingbedingungen
verstößt;

(4) der Leasingnehmer den Betrieb aufgibt;
(5) der Leasingnehmer den Sitz des Betriebes

außerhalb der Bundesrepublik Deutschland
ohne Zustimmung der Bürgschaftsbank ver-
legt;

(6) die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über
das Vermögen des Leasingnehmers bean-
tragt ist;

(7) Umstände eintreten, durch die bei verständi-
ger Würdigung die Zahlung der vereinbarten
Leasingraten als gefährdet anzusehen ist; o-
der

(8) Umstände eintreten, die den in Ziffer 1
(Zweckbestimmung „COSME-Voraus-set-
zungen“) genannten Voraussetzungen zuwi-
derlaufen.

II. PFLICHTEN DES LEASINGNEHMERS

7. Auskunfts- und Informationspflichten
(1) Der Leasingnehmer ist verpflichtet, der Lea-

singgesellschaft und der Bürgschaftsbank
umgehend sämtliche Informationen zur Ver-
fügung zu stellen, die im Rahmen der Bürg-
schaftsabwicklung, einschließlich im Zusam-
menhang mit dem COSME-Rahmenpro-
gramm und den unter Ziffer 1 (Zweckbestim-
mung „COSME-Voraus-setzungen“) genann-
ten Voraussetzungen erforderlich sind oder
die von der Leasinggesellschaft, der Bürg-
schaftsbank und/oder einer befugten Rechts-
person (wie nachstehend in Ziffer 9(1) defi-
niert) angefordert werden.

(2) Der Leasingnehmer ist verpflichtet, der Lea-
singgesellschaft – und der Bürgschaftsbank
auf Anforderung – spätestens sechs Monate
nach Ablauf des Geschäftsjahres seine wirt-
schaftlichen Verhältnisse und – soweit von
der Leasinggesellschaft oder Bürgschafts-
bank für erforderlich gehalten – die wirt-
schaftlichen Verhältnisse verbundener Unter-
nehmen durch Vorlage der den gesetzlichen
Vorschriften genügenden Jahresabschlüsse
offenzulegen.

(3) Darüber hinaus hat die Leasinggesellschaft
sicherzustellen, dass sie vom Leasingneh-
mer über alle nach Antragstellung für das
Leasingverhältnis bedeutsamen Ereignisse,
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insbesondere über eine Verschlechterung 
seiner wirtschaftlichen Verhältnisse sowie 
eine Veränderung der in Ziffer 1 (Zweckbe-
stimmung „COSME-Voraussetzungen“) ge-
nannten Voraussetzungen, unverzüglich von 
ihm informiert wird. 

8. Dokumentations- und Aufbewahrungs-
pflichten

Der Leasingnehmer ist verpflichtet, die Einhaltung 
der in Ziffer 1 (Zweckbestimmung „COSME Voraus-
setzungen“) genannten Zugangskriterien unter dem 
COSME-Rahmenprogramm zu dokumentieren und 
die entsprechenden Nachweise zur Prüfung aufzu-
bewahren. 
Die vorgenannten Unterlagen sind für einen Zeit-
raum von mindestens zehn Jahren nach Erlöschen 
der Ausfallbürgschaft oder im Falle der Inanspruch-
nahme der Ausfallbürgschaft für einen Zeitraum von 
mindestens zehn Jahren nach vollständiger Abwick-
lung der Ausfallbürgschaft aufzubewahren. 

9. Prüfung
(1) Die Ausfallbürgschaften werden vom Euro-

pean Investment Fund (EIF) im Rahmen des
COSME-Rahmenprogramms teilweise rück-
garantiert. Der Leasingnehmer erkennt daher
an und stimmt zu, dass die Leasinggesell-
schaft, die Bürgschaftsbank, der EIF, die Ver-
treter des EIF, der Europäische Rechnungs-
hof, die Europäische Kommission bzw. die
Vertreter und Beauftragten der Europäischen
Kommission, einschließlich dem Europäi-
schen Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF),
die Europäische Investitionsbank (EIB)
und/oder jede andere Institution der Europäi-
schen Union, berechtigt sind, die Verwen-
dung der Rückbürgschaft unter und im Zu-
sammenhang mit dem COSME Rahmenpro-
gramm zu überprüfen (jede eine befugte
Rechtsperson und gemeinsam die befug-
ten Rechtspersonen), Kontrollen und Prü-
fungen durchzuführen und Informationen und
Unterlagen in Bezug auf die Rückgarantie so-
wie den Leasingvertrag und deren jeweilige
Ausführungen, einschließlich unter anderem
für die Bewertung des COSME Rahmenpro-
gramms, zu verlangen. Der Leasingnehmer
erlaubt den befugten Rechtspersonen Über-
prüfungen seines Geschäftsbetriebs sowie
seiner Buchhaltung und Unterlagen. Da diese
Kontrollen auch Kontrollen vor Ort umfassen
können, gestattet der Leasingnehmer den
befugten Rechtspersonen während der übli-
chen Geschäftszeiten Zugang zu seinen
Räumlichkeiten.

(2) Wird durch eine befugte Rechtsperson ein
Mangel festgestellt und dessen Beseitigung
angeordnet, hat der Leasingnehmer der Be-
seitigungsanordnung innerhalb von drei Mo-
naten nach Zugang dieser Folge zu leisten.

(3) Der Leasingnehmer ist verpflichtet, den be-
fugten Rechtspersonen alle erforderlichen
Auskünfte zu erteilen sowie Einsicht in die
vollständigen Geschäftsunterlagen und un-
gehinderten Zutritt zu den Geschäftsräumen
zu gewähren.

Die Kosten einer Prüfung hat der Leasingnehmer zu 
tragen, soweit er die Prüfung zu vertreten hat. 

10. Sicherheiten
Der Leasingnehmer ist verpflichtet, soweit wie mög-
lich und rechtlich zulässig, Sicherheiten zu stellen. 
Im Falle einer Verschlechterung der wirtschaftlichen 
Verhältnisse oder der zur Verfügung gestellten Si-
cherheiten ist der Leasingnehmer verpflichtet, die 
Sicherheiten auf Verlangen der Bürgschaftsbank o-
der der Leasinggesellschaft nachträglich zu verstär-
ken. Das Leasinggut und die Sachsicherheiten sind 
angemessen zu versichern. 

III. PFLICHTEN DER LEASING-GESELL-
SCHAFT

11. Leasingvertrag, Überwachung, Verwen-
dungsnachweis

(1) Der Leasingvertrag ist unter Beachtung der in
der Bürgschaftserklärung enthaltenen Rege-
lungen schriftlich auszufertigen. Diese Allge-
meinen Bürgschaftsbestimmungen COSME
Leasing sind zum wesentlichen Inhalt des
Leasingvertrags zu machen.

(2) Die Leasinggesellschaft ist verpflichtet, der
Bürgschaftsbank die Daten des Leasingver-
trags unverzüglich, spätestens sechs Monate
nach Empfang der Bürgschaftszusage mitzu-
teilen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist wird
die Bürgschaftserklärung unwirksam. Eine
Verlängerung der Frist ist auf Antrag möglich.

(3) Die Leasinggesellschaft hat die Erfüllung und
das Einhalten der in Ziffer 1 (Zweckbestim-
mung „COSME-Voraussetzungen“) genann-
ten Förderfähigkeitskriterien Leasing-Ge-
schäft, Förderfähigkeitskriterien Leasingneh-
mer und Ausschlusskriterien, die bestim-
mungsgemäße Verwendung des Leasinggu-
tes sowie die Erfüllung von Bedingungen und
Auflagen zu überwachen und der Bürg-
schaftsbank auf Anforderung schriftlich oder
in Textform nachzuweisen.
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12. Publizitätspflichten
(1) Die Leasinggesellschaft weist den Leasing-

nehmer ausdrücklich und unter Verwendung
des nachfolgenden Hinweises auf die Förde-
rung im Rahmen des COSME-Rahmenpro-
gramms hin:
Diese Finanzierung wird durch die von
COSME bereitgestellte Rückgarantie und
den im Zusammenhang mit dem Investitions-
plan für Europa begründeten Europäischen
Fonds für strategische Investitionen (EFSI)
ermöglicht. Der Zweck des EFSI ist die Un-
terstützung bei der Finanzierung und Umset-
zung produktiver Investitionen in der Europä-
ischen Union und die Sicherstellung eines
besseren Zugangs zu Finanzierungen.

(2) Die Leasinggesellschaft hat zudem sicherzu-
stellen, dass sämtliche ihrer Presseerklärun-
gen, Werbematerialien, Informationen an In-
teressengruppen, Werbekampagnen, In-for-
mationen auf den Webseiten und andere
Kommunikationsmittel, Öffentlichkeitsmateri-
alien, offiziellen Mitteilungen, Berichte und
Veröffentlichungen in Bezug auf den rückga-
rantierten Leasingvertrag bzw. das COSME-
Rahmenprogramm (Materialien) das Logo
des EIF und das Emblem der EU (zwölf gelbe
Sterne auf blauem Hintergrund) aufweisen
und zwar in einem Format, das mindestens
so gut sichtbar ist wie das eigene Logo. Dar-
über hinaus haben sämtliche Materialien den
in Ziffer 12(1) enthaltenen Hinweis zu enthal-
ten.

(3) Maßgeblich für das Aufbringen des Emblems
der Europäischen Union sind die unter
http://europa.eu/about-eu/basic-informa-
tion/symbols/flag genannten Regelungen
und Übereinkünfte.

13. Antrag im Wege der Datenfernübertra-
gung

(1) Die Leasinggesellschaft übermittelt den
Bürgschaftsantrag im Wege der Datenfern-
übertragung und ist in diesem Zusammen-
hang verpflichtet:

(a) das Vorliegen einer Einwilligung des Kunden
sowie ggf. Dritten in die Datenweitergabe und
Datenverarbeitung vor dem elektronischen
Versand zu bestätigen,

(b) nach Erfassen der vom Leasingnehmer/An-
tragsteller sowie Dritten zum Antrag abgege-
benen persönlichen und sachlichen Angaben
einen schriftlichen Antrag ein-schließlich An-
lagen in zweifacher Ausfertigung mittels
EDV-Ausdruck zu erzeugen,

(c) beide Ausfertigungen des Antrags vom An-
tragsteller sowie ggf. Dritten unterzeichnen
zu lassen,

(d) dem Antragsteller eine Ausfertigung des voll-
ständigen Antrags auszuhändigen,

(e) die bei ihr verbliebene Ausfertigung des An-
trags treuhänderisch bis zum Ablauf der ge-
setzlichen Aufbewahrungs- bzw. Löschungs-
fristen, mindestens aber für einen Zeitraum
von zehn Jahren nach Erlöschen der Ausfall-
bürgschaft oder bei Ausfall bis zu deren voll-
ständiger Abwicklung für die Bürgschafts-
bank aufzubewahren und der Bürgschafts-
bank auf Anforderung zur Verfügung zu stel-
len und

(f) die im Antrag von ihr (Leasinggesellschaft)
abzugebende Erklärung zu unterzeichnen o-
der rechtsverbindlich in Textform / elektro-
nisch abzugeben.

(2) Die Bürgschaftsbank und die Leasinggesell-
schaft haben beim Datenaustausch im Wege
der elektronischen Übermittlung die ord-
nungsgemäße Nutzung des dazu verwende-
ten Systems jeweils in ihrem Verantwor-
tungsbereich sicherzustellen.

14. Sorgfaltspflicht
(1) Die Leasinggesellschaft ist verpflichtet, bei

der Antragstellung der Ausfallbürgschaft, der
Einräumung und Verwaltung der Leasingver-
träge, der Bestellung, Überwachung und Ver-
wertung der Sicherheiten sowie bei der Ab-
wicklung notleidender Leasingverträge die
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns anzu-
wenden und alle relevanten geldwäsche- und
aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu erfül-
len und sonstige relevante gesetzliche Best-
immungen einzuhalten. Ziffer 15 (Geson-
derte Verwaltung) und Ziffer 17 (Sicherhei-
ten) bleiben unberührt.

(2) Für Zwecke der Überwachung der Sicherhei-
ten gelten die in dieser Ziffer 14(1) formulier-
ten Sorgfaltspflichten mit der Maßgabe, dass
die Sicherheitenüberwachung gemäß den in-
ternen Richtlinien der Leasinggesellschaft in
Übereinstimmung mit den einschlägigen Vor-
gaben des KWG und der MaRisk zu erfolgen
hat. Auf Anfrage sind der Bürgschaftsbank
die entsprechenden Inhalte dieser internen
Richtlinien zu überlassen. In jedem Fall darf
durch Anwendung dieser Richtlinien keine
Besserstellung der Leasinggesellschaft ge-
genüber der Bürgschaftsbank erfolgen bzw.
bei der Überwachung der Sicherheiten von
durch die Bürgschaftsbank verbürgten Lea-
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singverträgen darf kein geringeres Überwa-
chungsniveau als im übrigen Leasingge-
schäft angewendet werden. Ziffer 15 (Geson-
derte Verwaltung) und Ziffer 17 (Sicherhei-
ten) bleiben unberührt.  

(3) Die geldwäscherechtlichen Verpflichtungen
der Bürgschaftsbank werden auf der Grund-
lage des Geldwäschegesetzes durch die
Leasinggesellschaft wahrgenommen. Dies
bezieht sich unter anderem auf die Erfüllung
der allgemeinen Sorgfaltspflichten. Insbeson-
dere sind von der Leasinggesellschaft abwei-
chende wirtschaftliche Berechtigte und das
Bekanntwerden von Umständen, nach denen
verstärkte Sorgfaltspflichten in Bezug auf po-
litisch exponierte Personen zu beachten sind,
der Bürgschaftsbank umgehend mitzuteilen.
Auf Anfrage sind der Bürgschaftsbank die
Identifizierungsunterlagen unverzüglich und
vollständig zu übermitteln.

15. Gesonderte Verwaltung
Forderungen aus dem verbürgten Leasingvertrag 
und die dafür bestellten Sicherheiten sind gesondert 
von den unverbürgten im Eigenobligo der Leasing-
gesellschaft befindlichen an den Leasingnehmer 
ausgereichten Leasingverträgen und den dazuge-
hörigen Sicherheiten zu verwalten. 

16. Verfügung über verbürgte Leasing-ver-
träge

Werden ohne Zustimmung der Bürgschaftsbank 
Vereinbarungen über Ansprüche aus verbürgten 
Leasingverträgen oder sonstige Maßnahmen ge-
troffen, aufgrund derer Rechte an dieser Forderung 
ganz oder teilweise auf Dritte übertragen oder Drit-
ten ganz oder teilweise die wirtschaftliche Verfü-
gungsgewalt über die Forderung übertragen wird, 
so wird die Ausfallbürgschaft unwirksam. Die Zu-
stimmung gilt bei Abtretung oder Verpfändung an 
refinanzierende Kreditinstitute als erteilt, mit der 
Maßgabe, dass die Leasinggesellschaft Ansprech-
partner des Leasingnehmers und der Bürgschafts-
bank bleibt. Bei Inanspruchnahme der Bürgschafts-
bank hat die Leasinggesellschaft schriftlich zu be-
stätigen, dass sich die verbürgten Ansprüche aus 
Leasingverträgen in ihrem uneingeschränkten 
rechtlichen und wirtschaftlichen Eigentum befinden, 
nicht mit Rechten Dritter belastet sind und Dritte 
nicht die Übertragung von Forderungen beanspru-
chen können. 

17. Sicherheiten
(1) Die für den verbürgten Leasingvertrag be-

stellten Sicherheiten haften gleichrangig und

quotal für den verbürgten und den nicht ver-
bürgten Teil der Leasingforderung. Sie haften 
ausschließlich für die von der Ausfall- und 
Höchstbetragsbürgschaft erfassten Forde-
rungen aus dem Leasingvertrag. Sie haften 
nicht für Zinsen, Verzugs- oder Schadenser-
satzforderungen, die über den Höchstbetrag 
hinausgehen. 

(2) Für das der Leasinggesellschaft aus dem
verbürgten Leasingvertrag verbleibende Ei-
genobligo dürfen keine sonstigen Sicherhei-
ten bestellt werden. Zudem darf die Leasing-
gesellschaft ihren Risikoanteil nicht ganz o-
der teilweise auf den Leasingnehmer oder
Dritte abwälzen. Erfolgt eine spätere zusätz-
liche Besicherung der zum Zeitpunkt der
Bürgschaftsübernahme bestehenden nicht-
verbürgten Leasingverträge, so ist mit dem
Sicherungsgeber zu vereinbaren, dass diese
Sicherheiten anteilig für verbürgte und unver-
bürgte Leasingverträge zum Zeitpunkt der
Kündigung haften.

(3) Eine Bürgschaft darf einem Bürgen nach voll-
ständiger oder teilweiser Leistung aus der
Bürgschaft keine Rückgriffs- und Ausgleichs-
ansprüche gegen die Bürgschaftsbank (We-
sen der Ausfallbürgschaft) und gegen weitere
Bürgen/sonstige Sicherheitengeber grund-
sätzlich erst nach Tilgung/Rückzahlung der
von der Bürgschaftsbank verbürgten Lea-
singforderung geben.

(4) Die Leasinggesellschaft erkennt ausdrücklich
an, dass der EIF über die Bürgschaftsbank
an den Sicherheitenerlösen, die im Hinblick
auf die Sicherheiten gemäß dieser Ziffer
17(1) und (2) erzielt wurden, bezogen auf sei-
nen Rückbürgschaftsanteil partizipiert.

(5) Die zur Sicherung von Ansprüchen aus ver-
bürgten Leasingverträgen gestellten Sicher-
heiten dürfen nicht ohne schriftliche Einwilli-
gung der Bürgschaftsbank geändert oder frei-
gegeben werden.

18. Vertragsänderungen und Stundungen
(1) Veränderungen des Leasingvertrags dürfen

nach Übernahme der Ausfallbürgschaft nur
mit Zustimmung der Bürgschaftsbank vorge-
nommen werden.

(2) Ausgenommen von der Pflicht, die Zustim-
mung der Bürgschaftsbank einzuholen, sind
Stundungen von Leasingraten bis zu zwei
Monaten.

19. Informations- und Berichtspflichten
(1) Die Leasinggesellschaft ist verpflichtet, der

Bürgschaftsbank und jeder befugten Rechts-
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person der zuvor unter Ziff. 9.1 genannten 
Stellen auf Verlangen unverzüglich sämtliche 
Informationen zur Verfügung zu stellen, die 
im Rahmen der Bürgschaftsabwicklung im 
Zusammenhang mit dem COSME-Rahmen-
programm, einschließlich der in Ziffer 1 
(Zweckbestimmung „COSME-Voraussetzun-
gen“) genannten Voraussetzungen erforder-
lich sind.  

(2) Die Leasinggesellschaft ist verpflichtet, der
Bürgschaftsbank und jeder befugten Rechts-
person auf Verlangen Auskunft über den ver-
bürgten Leasingvertrag und die wirtschaftli-
che Lage des Leasingnehmers zu erteilen.

(3) Die Leasinggesellschaft hat sich auf Anforde-
rung der Bürgschaftsbank die wirtschaftli-
chen Verhältnisse des Leasingnehmers und
– soweit erforderlich – der mit ihm verbunde-
nen Unternehmen – ggf. mit Erläuterungen –
offenlegen zu lassen. Die zu den wirtschaftli-
chen Verhältnissen eingereichten Unterlagen
sind von der Leasinggesellschaft an die Bürg-
schaftsbank weiterzuleiten.

(4) Die Leasinggesellschaft ist verpflichtet, die
Bürgschaftsbank unverzüglich zu informie-
ren, wenn ein wichtiger Kündigungsgrund ge-
mäß Ziffer 6 (Kündigung verbürgter Leasing-
verträge) vorliegt oder die Leasinggesell-
schaft beabsichtigt, den Leasingvertrag zu
kündigen.

(5) Die Leasinggesellschaft hat die Bürgschafts-
bank ab Antragstellung über alle für das
Bürgschaftsverhältnis bedeutsamen sowie
alle risikorelevanten Ereignisse zu informie-
ren.

(6) Es erfolgt eine jährliche Saldenmitteilung, die
innerhalb einer dort bestimmten Frist zu be-
antworten ist. Bei nicht fristgemäßem Wider-
spruch gilt der von der Bürgschaftsbank mit-
geteilte Saldo als anerkannt.

20. Dokumentations- und Aufbewahrungs-
pflichten

Die Leasinggesellschaft ist verpflichtet, folgende 
Sachverhalte zu dokumentieren und die entspre-
chenden Nachweise zur Prüfung aufzubewahren: 
(1) die Einhaltung der im Bürgschaftsantrag als

solche besonders gekennzeichneten Zu-
gangskriterien für die Bürgschaft, einschließ-
lich aller sich auf die Zweckbestimmung
„COSME-Voraussetzungen“ beziehenden
Unterlagen; und

(2) den Leasingvertrag.
Die vorgenannten Unterlagen sind für einen Zeit-
raum von mindestens zehn Jahren nach Erlöschen 

der Ausfallbürgschaft oder im Falle der Inanspruch-
nahme der Ausfallbürgschaft für einen Zeitraum von 
mindestens zehn Jahren nach vollständiger Abwick-
lung der Ausfallbürgschaft aufzubewahren. 

21. Prüfung
(1) Die Leasinggesellschaft hat jederzeit wäh-

rend des Zeitraums bis zehn Jahre nach Er-
löschen der Ausfallbürgschaft oder im Falle
der Inanspruchnahme der Ausfallbürgschaft
bis zehn Jahre nach vollständiger Abwicklung
der Ausfallbürgschaft eine Prüfung aller sich
auf den verbürgten Leasingvertrag beziehen-
den bzw. für das Bürgschaftsverhältnis weiter
relevanten Unterlagen durch die befugten
Rechtspersonen zu dulden und die dazu er-
forderlichen Auskünfte zu erteilen.

(2) Wird durch eine befugte Rechtsperson ein
Mangel festgestellt und dessen Beseitigung
angeordnet hat die Leasinggesellschaft der
Beseitigungsanordnung innerhalb von drei
Monaten nach Zugang dieser Folge zu leis-
ten.

(3) Die Kosten dieser Prüfung hat die Leasingge-
sellschaft zu tragen, soweit sie diese zu ver-
treten hat.

IV. INANSPRUCHNAHME DER
BÜRGSCHAFTSBANK

22. Inanspruchnahme Voraussetzungen
(1) Ansprüche aus der Bürgschaft können gel-

tend gemacht werden, wenn:
(a) die Zahlungsunfähigkeit des Leasingneh-

mers durch Zahlungseinstellung, durch Er-
öffnung des Verfahrens nach der Insolvenz-
ordnung oder durch Abgabe der Vermö-
gensauskunft gemäß § 802c ZPO oder auf
sonstige Weise erwiesen ist, und wesentliche
Eingänge aus der Verwertung der nach Maß-
gabe des Leasingvertrags gestellten Sicher-
heiten einschließlich weiterer Bürgschaften
oder aus der Verwertung des sonstigen Ver-
mögens des Leasingnehmers nicht oder nicht
mehr zu erwarten sind; oder

(b) fällige Leasingraten trotz sorgfältiger Bemü-
hungen der Leasinggesellschaft um Ein-zie-
hung oder Beitreibung der Forderung inner-
halb von zwölf Monaten nach schriftlicher –
nach Fälligkeit ergangener – Zahlungsauffor-
derung nicht eingegangen ist.

(2) Bei der Inanspruchnahme hat die Leasingge-
sellschaft den geltend gemachten Ausfall an-
hand des ihr von der Bürgschaftsbank zur
Verfügung gestellten Abrechnungsformulars
darzustellen und zu belegen. Auf Verlangen
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ist der Bürgschaftsbank Einblick in alle für 
den Leasingnehmer geführten Konten und 
Unterlagen zu gewähren; dieses Recht be-
steht unabhängig von und zusätzlich zu den 
anderen Informations-, Prüfungs- und Aus-
kunftsrechten unter diesen Allgemeinen 
Bürgschaftsbestimmungen COSME Lea-
sing.  

(3) Die Leasinggesellschaft hat das Recht, bei
Vorliegen der Zahlungsunfähigkeit des Lea-
singnehmers oder durch begründete Mittei-
lung, dass trotz sorgfältigem Bemühen fällige
und angemahnte Forderungen nicht inner-
halb von drei Monaten beizutreiben sind, von
der Bürgschaftsbank zeitnah eine vorläufige
Zahlung (Abschlagszahlung) zu verlangen.
Die Höhe der Zahlung ergibt sich aus einer
robusten Schätzung der zu erwartenden Ver-
luste. Vorstehende Ziffer 22(2) gilt analog.

(4) Steht der endgültige Ausfall fest und ergibt
sich daraus ein aus der Ausfallbürgschaft zu
zahlender abweichender Betrag gegenüber
der Abschlagszahlung, ist die Differenz zwi-
schen Leasinggesellschaft und Bürgschafts-
bank durch Zahlung auszugleichen.

23. Verwertung des Leasinggutes und der Si-
cherheiten

(1) Die Leasinggesellschaft verpflichtet sich, das
Leasinggut und die Sicherheiten bestmöglich
zu verwerten.

(2) Erlöse aus der Verwertung von des Leasing-
gutes und der Sicherheiten sind entspre-
chend der in Ziffer 17 (Sicherheiten) festge-
legten Haftungsverhältnisse zu verteilen, so-
fern sich aus der Bürgschaftserklärung keine
Abweichungen ergeben.

(3) Notwendige Fremdkosten der Verwertung
werden von der Bürgschaftsbank vorbehalt-
lich Ziffer 17(4) (Sicherheiten) im Rahmen
des unter Ziffer 2(1) genannten Deckungs-
umfangs anteilig übernommen.

(4) Die Bürgschaftsbank behält sich vor, an der
Verwertung des Leasinggutes / der Sicher-
heiten mitzuwirken.

(5) Die der Leasinggesellschaft entstehenden
Fremdkosten der Verwertung, Titulierung
und Zwangsvollstreckung werden von der
Bürgschaftsbank anteilig im Rahmen des
Höchstbetrags erstattet.

24. Forderungsübergang und -beitreibung
(1) Nach Befriedigung durch die Bürgschafts-

bank ist die Leasinggesellschaft verpflichtet,

auf Verlangen der Bürgschaftsbank die antei-
lige Forderung gegen den Leasingnehmer 
nebst Nebenrechten und sonstigen gestellten 
Sicherheiten auf die Bürgschaftsbank zu 
übertragen, soweit sie nicht Kraft Gesetz auf 
diese übergehen. 

(2) Ohne Ziffer 17(4) (Sicherheiten) einzu-
schränken, hat die Leasinggesellschaft im
Verhältnis zur Bürgschaftsbank die Sicher-
heiten zu verwerten und die Forderung einzu-
ziehen und ist bevollmächtigt, die Ansprüche
im eigenen Namen geltend zu machen. Im
Falle eines Insolvenzverfahrens des Leasing-
nehmers/Bürgen hat die Leasinggesellschaft
für die Bürgschaftsbank am Verfahren teilzu-
nehmen.

(3) Vergleiche bedürfen der schriftlichen Einwilli-
gung der Bürgschaftsbank.

(4) Die Leasinggesellschaft hat nach eigenem
pflichtgemäßem Ermessen oder auf Verlan-
gen der Bürgschaftsbank die der Bürg-
schaftsbank zustehenden Ansprüche zu titu-
lieren und beizutreiben.

(5) Erlöse und Zahlungseingänge nach Kündi-
gung des Leasingvertrags, die nicht aus der
Verwertung von Sicherheiten und des Lea-
singgutes stammen, sind anteilig auf alle
Hauptforderungen aus den verbürgten und
unverbürgten Leasingverträgen der Leasing-
gesellschaft und der Bürgschaftsbank zu ver-
teilen, sofern keine ausdrückliche Bestim-
mung zu Gunsten der verbürgten Leasingfor-
derung besteht.

(6) Die der Leasinggesellschaft entstehenden
Kosten der auf Verlangen der Bürgschafts-
bank vorgenommenen Titulierung und
Zwangsvollstreckung werden von der Bürg-
schaftsbank im Verhältnis der ausstehenden
Forderungen aus dem Leasingvertrag zum
Bürgschaftsbetrag erstattet.

V. DATENSCHUTZ, BANKGEHEIMNIS

25. Datenschutz und Veröffentlichungen, Mit-
teilungen

(1) Die Bürgschaftsbank übermittelt dem EIF
und der Europäischen Kommission gemäß
Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a der Verord-
nung (EU) 2018/1725 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 23. Oktober
2018 gegebenenfalls folgende personen-
bezogenen Daten:
 Name des Leasingnehmers bzw. der Lea-

singgesellschaft;
 Anschrift des Leasingnehmers bzw. der

Leasinggesellschaft;
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 Informationen über den Leasingvertrag;
sowie

 andere personenbezogene Daten im Zu-
sammenhang mit dem verbürgten Lea-
singvertrag.

(2) Der EIF und die Europäische Kommission
werden die von der Bürgschaftsbank übermit-
telten personenbezogenen Daten speichern
und mindestens bis zum Ablauf von zehn
Jahren nach vollständiger Abwicklung der
Ausfallbürgschaft aufbewahren.

(3) Leasingnehmer und Leasinggesellschaft ha-
ben das Recht, Auskunft bezüglich Berichti-
gung, Sperrung, Löschung, Einschränkung
der Verarbeitung  und Übertragung der sie
betreffenden personenbezogenen Daten
vom EIF bzw. der Europäischen Kommission
verlangen und können gegenüber diesen ge-
gebenenfalls Widerspruch gegen die Verar-
beitung ihrer personenbezogenen Daten ein-
legen.

Dieses Verlangen ist zu richten:

Für den EIF an:
European Investment Fund
37 B avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Attention: Debt Services–Portfolio Guaran-
tees

Für die Europäische Kommission an: 
Commission Européenne 
Directorate General Economic and Financial 
Affairs 
L-2920 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Attention: Head of Unit L2 – EIF Programme
Management

(4) Leasingnehmer und Leasinggesellschaft ha-
ben außerdem das Recht gemäß Artikel 63
der Verordnung Nr. 2018/1725, beim Europä-
ischen Datenschutzbeauftragten eine Be-
schwerde einzureichen, wenn sie der Ansicht
sind, dass die Verarbeitung der sie betreffen-
den personenbezogenen Daten gegen die
Verordnung Nr. 2018/1725 verstößt.

26. Entbindung Schweigepflicht
Der Leasingnehmer entbindet die Leasinggesell-
schaft und die Bürgschaftsbank, und die Leasingge-
sellschaft entbindet die Bürgschaftsbank jeweils mit 
Antragsunterzeichnung für Zwecke der in diesen 
Allgemeinen Bürgschaftsbestimmungen COSME 
Leasing enthaltenen Prüfungs-, Auskunfts- und In-
formationsrechte sowie im Zusammenhang mit Mit-
teilungen und Veröffentlichungen von der Schwei-
gepflicht. 

VI. ABSCHLIESSENDE BESTIMMUNGEN

27. Sorgfaltspflichtverletzungen
Erfüllt die Leasinggesellschaft eine ihr auferlegte 
Verpflichtung nicht und hat sie dies zu vertreten, so 
ist die Bürgschaftsbank so zu stellen, wie sie 
stünde, wenn die Verpflichtung ordnungsgemäß er-
füllt worden wäre. 

28. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz der 
Bürgschaftsbank. Die Leasinggesellschaft ver-
pflichtet sich, ihren Sitz nicht in ein Land außerhalb 
der Europäischen Union zu verlagern.  

29. Schlussbestimmung
Diese Bürgschaftsbestimmungen finden ab 
01.01.2020 Anwendung. 


